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 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die ande-
ren Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen be-
treffend die Verbreitung von Informationen über die Entkoloni-
alisierung, insbesondere die Resolution 55/145 der Generalver-
sammlung vom 8. Dezember 2000, 

 in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer und 
innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der 
Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolo-
nialismus, 

 unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen der 
Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Weltöffent-
lichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung bei der Erringung der Selbstbestimmung wirksam zu un-
terstützen, 

 in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte bei 
der Übermittlung von Informationen an den Generalsekretär im 
Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73 Buchstabe e 
der Charta der Vereinten Nationen spielen, 

 im Bewusstsein der Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung, 

 1. billigt die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilungen 
Presse und Information und Politische Angelegenheiten auf 
dem Gebiet der Verbreitung von Informationen über die Entko-
lonialisierung; 

 2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkoloniali-
sierung mit besonderem Schwerpunkt auf den Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der Gebiete 
ohne Selbstregierung offen stehen; 

 3. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegenhei-
ten und die Hauptabteilung Presse und Information, die Anre-
gungen des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-
lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker zu berücksichtigen, wonach sie 
ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle zur Verfügung 
stehenden Medien, so auch über Veröffentlichungen, Hörfunk 
und Fernsehen sowie über das Internet, Maßnahmen zu ergrei-
fen, mit dem Ziel, der Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung Publizität zu verschaffen, und 
unter anderem 

 a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage 
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu sammeln, zusammenzustellen und, insbesondere in 
den Gebieten, zu verbreiten; 

 b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben 
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemühen; 

 c) Arbeitsbeziehungen zu den zuständigen regionalen 
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, insbe-
sondere in der Region des Pazifiks und der Karibik, indem sie 
regelmäßige Konsultationen abhalten und Informationen aus-
tauschen; 

 d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an der 
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung 
anzuregen; 

 e) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung die-
ser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

 4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, bei der Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2 
auch künftig Kooperationsbereitschaft zu beweisen; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, die Durchführung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/74 

Verabschiedet auf der 82. Plenarsitzung am 10. Dezember 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen und 2 Gegenstimmen bei 21 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.40, eingebracht von: 
Côte d'Ivoire, Kongo, Sierra Leone, St. Lucia. 
* Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorial-
guinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, 
Bahraïn, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bo-
tsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, 
Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran 
(Islamische Republik), Irland, Island, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugosla-
wien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malaysia, 
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, 
Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, 
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, 
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte 
Staaten von Amerika. 
 Enthaltung: Belgien, Bulgarien, Deutschland, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Israel, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Niederlande, Republik Korea, Slowenien, Türkei, Ungarn. 

56/74. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker 

 Die Generalversammlung, 

 nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker130, 

 
130 A/56/23 (Teile I-III). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung,Sechsundfünfzigste Tagung,Beilage 23. 
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 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre 
danach verabschiedeten Resolutionen betreffend die Verwirkli-
chung der Erklärung, zuletzt die Resolution 55/147 vom 8. De-
zember 2000, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats, 

 eingedenk dessen, dass der Zeitraum 2001-2010 zur Zwei-
ten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialis-
mus erklärt wurde, und dass zu prüfen ist, wie die Wünsche der 
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundlage der 
Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Resolutionen 
über die Entkolonialisierung ermittelt werden können, 

 in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Organisation ist und auch für die 
2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prioritäten zählt, 

 erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur 
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergreifen, 
wie dies in ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember 2000 ge-
fordert wurde, 

 von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass es 
notwendig ist, den Kolonialismus sowie die Rassendiskriminie-
rung und die Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte 
zu beseitigen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, was der Son-
derausschuss im Hinblick auf die wirksame und vollständige 
Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der ande-
ren einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zur 
Entkolonialisierung bereits geleistet hat, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

 mit Besorgnis feststellend, dass die Nichtbeteiligung be-
stimmter Verwaltungsmächte die Erfüllung des Mandats und 
die Arbeit des Sonderausschusses beeinträchtigt hat, 

 mit Genugtuung darüber, dass einige Verwaltungsmächte 
mit dem Sonderausschuss zusammenarbeiten und sich aktiv an 
dessen Arbeit beteiligen, 

 feststellend, dass sich die anderen Verwaltungsmächte in-
zwischen bereit erklärt haben, mit dem Sonderausschuss infor-
mell zusammenzuarbeiten, 

 Kenntnis nehmend von den Konsultationen und Vereinba-
rungen zwischen den betreffenden Parteien in einigen Gebieten 
ohne Selbstregierung sowie von den Maßnahmen, die der Ge-
neralsekretär im Hinblick auf bestimmte Gebiete ohne Selbst-
regierung getroffen hat, 

 sich dessen bewusst, dass die neuen unabhängigen und die 
kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf wirtschaft-
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten drin-
gend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems von 
Organisationen benötigen, 

 sowie sich dessen bewusst, dass viele der verbleibenden 
Gebiete ohne Selbstregierung, darunter insbesondere die klei-
nen Inselhoheitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem 
Gebiet sowie auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Ver-
einten Nationen und ihres Systems von Organisationen benöti-
gen, 

 insbesondere davon Kenntnis nehmend, dass der Sonder-
ausschuss vom 23. bis 25. Mai 2001 in Havanna ein karibi-
sches Regionalseminar zur Prüfung der Lage in den kleinen In-
selgebieten ohne Selbstregierung, insbesondere ihrer politi-
schen Fortschritte in Richtung auf die Selbstbestimmung bis 
zum Jahr 2001 und danach, abgehalten hat131, 

 1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle ande-
ren Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisierung, so 
auch ihre Resolution 55/146, in der sie den Zeitraum 2001-
2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung 
des Kolonialismus erklärt hat, und fordert die Verwaltungs-
mächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu 
tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne Selbstre-
gierung die möglichst baldige uneingeschränkte Wahrnehmung 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhän-
gigkeit, zu ermöglichen; 

 2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolo-
nialismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Na-
tionen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte132 unvereinbar ist; 

 3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu 
tun, was für eine vollständige und rasche Beseitigung des Ko-
lonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entsprechen-
den Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch alle 
Staaten erforderlich ist; 

 4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Bestre-
bungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, ihr 
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, 
gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 
zur Entkolonialisierung wahrzunehmen; 

 5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine 
Tätigkeit im Jahre 2001, mit dem Arbeitsprogramm für 
2002133; 

 
131 Siehe A/56/23 (Teil I), Kap. II, Anhang. Der endgültige Wortlaut findet 
sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 23. 
132 Resolution 217 A (III). 
133 Siehe A/56/23 (Teil I), Kap. I, Abschnitt J. Der endgültige Wortlaut fin-
det sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23. 
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 6. fordert die Verwaltungsmächte auf, in vollem Umfang 
mit dem Sonderausschuss zusammenzuarbeiten, um noch vor 
Ende 2002 ein konstruktives, die Gebiete ohne Selbstregierung 
betreffendes, auf jeden einzelnen Fall zugeschnittenes Ar-
beitsprogramm aufzustellen, um die Durchführung des Mandats 
des Sonderausschusses und der einschlägigen Resolutionen zur 
Entkolonialisierung, namentlich auch der bestimmte Gebiete 
betreffenden Resolutionen, zu erleichtern; 

 7. begrüßt die laufenden Konsultationen zwischen dem 
Sonderausschuss und Neuseeland, der Verwaltungsmacht für 
Tokelau, unter Beteiligung von Vertretern des Volkes von 
Tokelau, mit dem Ziel, ein Arbeitsprogramm zur Tokelau-Frage 
auszuarbeiten; 

 8. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach ge-
eigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen Ver-
wirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Ho-
heitsgebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließ-
lich Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, alle 
von der Generalversammlung im Zusammenhang mit der In-
ternationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus 
und der Zweiten Internationalen Dekade gebilligten Maßnah-
men durchzuführen, und dabei insbesondere 

 a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolonia-
lismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und an-
derer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung durch 
die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

 c) den kleinen Hoheitsgebieten auch weiterhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere durch die Entsen-
dung von Besuchsdelegationen, und der Generalversammlung 
Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet sind, die 
Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht 
auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrzu-
nehmen; 

 d) vor Ende 2002 ein konstruktives, die Gebiete ohne 
Selbstregierung betreffendes, auf jeden einzelnen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm aufzustellen, um die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch der 
bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleichtern; 

 e) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten Un-
terstützung seitens der Regierungen wie auch seitens nationaler 
und internationaler Organisationen zu versichern; 

 f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Informa-
tionen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuholen und 
zu verbreiten und die Teilnahme der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung an diesen Seminaren zu erleichtern; 

 g) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern 
der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen134; 

 9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb ihres 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen des Son-
derausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung der Erklä-
rung und die Durchführung anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen; 

 10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen, 
dass keine Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebieten ohne Selbstregierung den Interessen der 
Völker dieser Gebiete zuwiderläuft, sondern vielmehr die Ent-
wicklung fördert, und fordert sie auf, ihnen bei der Wahrneh-
mung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu helfen; 

 11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich auf 
Grund und Boden, zu sichern und zu garantieren und die Kon-
trolle über die künftige Entwicklung dieser Ressourcen herzu-
stellen und zu bewahren, und ersucht die Verwaltungsmächte, 
alles Erforderliche zu tun, um die Eigentumsrechte der Völker 
dieser Gebiete zu schützen; 

 12. erklärt erneut, dass die militärischen Aktivitäten und 
Regelungen der Verwaltungsmächte in den ihrer Verwaltung 
unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung den Rechten 
und Interessen der Völker der betreffenden Gebiete, insbeson-
dere ihrem Recht auf Selbstbestimmung einschließlich Unab-
hängigkeit, nicht zuwiderlaufen dürfen, und fordert die betref-
fenden Verwaltungsmächte auf, diese Aktivitäten einzustellen 
und die verbleibenden Militärstützpunkte in Befolgung der ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung aufzulösen, 
und fordert die Verwaltungsmächte außerdem auf, alternative 
Existenzgrundlagen für die Völker in den betreffenden Gebie-
ten zu fördern; 

 13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern 
der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch ihr Tä-
tigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen moralische 
und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, dass die 
Verwaltungsmächte Schritte unternehmen, um jede erdenkliche 
Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur Stärkung der Volks-
wirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu nehmen und wirk-
sam zu nutzen; 

 14. erklärt erneut, dass Besuchsdelegationen der Verein-
ten Nationen in den Hoheitsgebieten ein wirksames Mittel sind, 
um sich von der Lage in den Gebieten sowie von den Wün-
schen und Bestrebungen ihrer Einwohner ein Bild zu machen, 
und fordert die Verwaltungsmächte auf, mit dem Sonderaus-
schuss bei der Wahrnehmung seines Mandats auch künftig zu-
 
134 Siehe Resolution 2911 (XXVII). 
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sammenzuarbeiten und die Entsendung von Besuchsdelegatio-
nen in die Hoheitsgebiete zu erleichtern; 

 15. fordert die Verwaltungsmächte auf, soweit sie sich 
noch nicht offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses betei-
ligt haben, dies auf seiner Tagung 2002 zu tun; 

 16. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftliche, so-
ziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenenfalls 
auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf Selbstbestim-
mung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrgenommen haben; 

 17. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss al-
le Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für 
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die Ent-
kolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der 
Generalversammlung und des Sonderausschusses erforderlich 
sind. 

RESOLUTION 56/75 

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 11. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.47 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua 
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, 
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, 
Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei 
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, 
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, 
Kongo, Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, 
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, 
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, 
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische 
Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, 
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, 
Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, 
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuva-
lu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinig-
te Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

56/75. Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit 
Hilfe des Sports und des olympischen Ideals 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss, in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung den Punkt "Schaf-
fung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports 
und des olympischen Ideals" aufzunehmen und diesen Punkt al-
le zwei Jahre vor den Olympischen Sommer- und Winterspie-
len zu behandeln, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom 
25. Oktober 1993, die unter anderem die alte griechische Tradi-
tion der Ekecheirie oder "olympischen Waffenruhe" wieder 
aufnahm, mit dem Ziel, die sichere Anreise und Teilnahme der 
Athleten und anderer an den Spielen zu gewährleisten, 

 unter Berücksichtigung des in die Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen135 aufgenommenen Appells, heute und 
in Zukunft die Olympische Waffenruhe einzuhalten und das In-
ternationale Olympische Komitee bei seinen Bemühungen um 
die Förderung des Friedens und der Verständigung zwischen 
den Menschen durch den Sport und das olympische Ideal zu 
unterstützen, 

 in Anerkennung dessen, dass die olympische Bewegung das 
Ziel verfolgt, durch die Erziehung der Jugend der Welt mit Hil-
fe des Sports, der ohne Diskriminierung und im olympischen 
Geist betrieben wird, was gegenseitiges Verständnis gepaart mit 
Freundschaft, Solidarität und Fairness erfordert, eine friedliche 
und bessere Welt zu schaffen, 

 sowie in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den der vom 
Internationalen Olympischen Komitee, dem die Nationalen 
Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten angeschlossen sind, 
erlassene Aufruf zur Einhaltung einer olympischen Waffenruhe 
dazu leisten könnte, die Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen zu fördern, 

 mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, dass die Flagge 
der Vereinten Nationen an allen Wettkampfstätten der Olympi-
schen Spiele gehisst wird und dass das Internationale Olympi-
sche Komitee und das System der Vereinten Nationen gemein-
same Aktivitäten durchführen, beispielsweise auf den Gebieten 
der Entwicklung, der humanitären Hilfe, der Gesundheitsför-
derung, der Bildung, der Frauenförderung, der Beseitigung der 
Armut, der Bekämpfung von HIV/Aids, des Drogenmiss-
brauchs und der Jugendkriminalität, 

 sowie mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, dass das 
Internationale Olympische Komitee im Rahmen des Internatio-
nalen Jahres für eine Kultur des Friedens und im Einklang mit 
Resolution 52/13 der Generalversammlung vom 20. November 
1997 in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär auf ver-
schiedenen Kontinenten Rundtischgespräche über den Sport im 
Dienste einer Kultur des Friedens für Länder veranstaltet, die 
sich in einer Konfliktsituation befunden haben oder noch be-
finden,  

 erfreut darüber, dass das Internationale Olympische Komi-
tee eine Anti-Doping-Weltagentur eingerichtet hat, der Mit-
gliedstaaten und zwischenstaatliche Organisationen beigetreten 
sind,  

 1. ersucht die Mitgliedstaaten, im Rahmen der Charta 
der Vereinten Nationen während der vom 8. bis 24. Februar 
2002 in Salt Lake City (Vereinigte Staaten von Amerika) statt-
findenden XIX. Olympischen Winterspiele die olympische 

 
135 Siehe Resolution 55/2. 
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